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Doppelbesteuerung der nichtehelichen Lebensgefährtin 

für Hinterbliebenenleistung aus Direktversicherung  

ist rechtmäßig 

 

Die Lebensgefährtin eines Verstorbenen erhielt aus einer be-
trieblichen Direktversicherung eine Hinterbliebenenleistung von 
213.402,11 Euro. Diese Zahlung wurde bereits der Einkom-
mensteuer unterworfen und zusätzlich vom Finanzamt als erb-
schaftsteuerpflichtiger Erwerb behandelt. Nach Abzug eines 

Freibetrags von 20.000 Euro setzte das Finanzamt Erbschafts-
teuer von rund 58.000 Euro fest.  

Die klagende Lebensgefährtin hielt dies für ungerecht, weil Ehe-
gatten in ähnlichen Fällen erbschaftsteuerfrei bleiben und sie 
zudem eine Überbesteuerung (insgesamt ca. 58 % Belastung) 
rügte. Sie sah darin einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrund-
satz und wollte eine Steuerbefreiung geltend machen. 

Das Finanzgericht München wies die Klage ab: Die „Doppelbe-
steuerung“ (Einkommensteuer plus Erbschaftsteuer) der Le-

bensgefährtin eines Verstorbenen für eine Hinterbliebenenleis-
tung ist verfassungsrechtlich zulässig (Az. 4 K 2179/25). Die 
Zahlung ist nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG als Erwerb von Todes 
wegen steuerpflichtig, da die Klägerin keine Witwenrente aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten kann, weil sie 
nicht mit dem Verstorbenen verheiratet war. Eine unzulässige 
Übermaßbesteuerung liege nicht vor.  

Steuerbefreiungen greifen bei einer nicht verheirateten Lebens-
gefährtin nicht. 
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